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 Anlage 1  
 
 
 
 
 
 

 
 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
 

16. Änderung des Flächennutzungsplanes 
"Hohe Warte" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger Öffentlicher Belange gem. § 4 
(2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
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Der Vorentwurf der 16. Flächennutzungsplan-Änderung wurde nach der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung unverändert als Entwurf weitergeführt.  
 
Die Offenlegung fand im Zeitraum 03.12.2012 bis 11.01.2013 statt; den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange war die Frist zur 
Stellungnahme bis 18.01.2013 gesetzt. 
 
 
 
 
 
Ergebnis der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB und der  Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger Öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB: 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen/Bedenken 
1. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (11.01.2013)  
2. Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (14.01.2013) 
3. Regierungspräsidium Gießen - Dez. 53.3 -Abt. Forsten (15.01.2013) 
4. Landrat des Lahn-Dill-Kreises Abt. für den ländlichen Raum (17.01.2013) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
1. Magistrat der Stadt Pohlheim (11.12.2012) 
2. Magistrat der Stadt Wetzlar (17.12.2012) 
3. Hessen Mobil Dez. Betrieb Westhessen Außenstelle Schotten (17.12.2012) 
4. Landkr.Gießen - Allg. Landesverw., FD Wasser- u. Bodenschutz 02.01.2013 
5. Archäolog. Denkmalpfleger (Herrn Blechschmidt) (05.01.2013) 
6. Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (14.01.2013) 
7. Deutsche Telekom (15.01.2013) 
8. Regierungspräsidium Gießen (15.01.2013)  

  -Abt. IV - Umwelt - 
  -Abt. IV 44 - Bergaufsicht - 
  Dez. 51.1 -Landwirtschaft- 
  Dez. 53.1 -Abt. Naturschutz I 
  Dez 32 -Bauleitplanung 
  Dez 31 -Obere Landesplanungsbehörde 

 
 
Stellungnahmen von Privatpersonen oder Firmen sind nicht eingegangen. 
 

 
 
 
 
Im Rahmen der Offenlegung angeschriebene Stellen (keine Rückäußerung): 
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Bundesforstbetrieb Schwarzenborn 
Hessen Forst - Forstamt Wettenberg 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen -Abt. d. Archäologie und Paläontologie -
Abt. für Vor- u. Frühgeschichte  -Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Gemeindevorstand der Gemeinde Fernwald 
Stadtwerke Gießen AG Abt. Stromversorgung 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Hessen e.V. 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V. 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald - Landesverband Hessen e.V. 
Schutzgemeinschaft Dt. Wald - Ortsverband Stadt und Landkreis Gießen 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
Naturschutzbund - Kreisverband Gießen  
DGGL-Hessen  
Kreisbauernverband Gießen e.V. 
Universitätsstadt Gießen: 

- 65.4  Hochbauamt -Untere Denkmalschutzbehörde 
- 63  Untere Bauaufsichtsbehörde -Bauordnungsamt  
- 37  Amt für Brandschutz  
- 30  Rechtsamt 
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1.  Regierungspräsidium Darmstadt( 11.01.2013):   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine entsprechende Berücksichtigung ist im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht möglich; sie erfolgt in der verbindlichen Bauleitplanung.  
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2.  Regierungspräsidium Gießen (15.01.2013):   

 
Auszug ….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf dem Gelände sind keine Verdachtsmomente bzw. mögliche 
Bodenverunreinigungen festgestellt; so dass auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes keine weitere Befassung begründet ist. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die weitere Umsetzung des Vorhabens beinhaltet die Rodungs- und 
Umwandlungsgenehmigung gem. § 12 Hess. Forstgesetz. Die erforderlichen 
Maßnahmen zum Ausgleich der Rodung sind Gegenstand des forstrechtlichen 
Verfahrens. 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die obere Naturschutzbehörde weist auf das angrenzende Naturschutzgebiet 
und ggf. nicht gänzlich auszuschließender Beeinträchtigung des Schutzzweckes 
hin.  
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3.  Landrat des Lahn-Dill-Kreises – Amt für den län dlichen Raum  
(17.01.2013): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die spezielle Ausgestaltung der Rodungsgenehmigung und die damit 
verbundene Frage etwaiger Ersatzaufforstungen sind Gegenstand der 
forstrechtlichen Genehmigung. 
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4.  Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Na tur (14.01.2013):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Diese Anregungen betreffen die Planungs- und Handlungsebene der 
verbindlichen Bauleitplanung und sind nicht Gegenstand der Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Die nordwestlich angrenzende Fläche wurde als Standort für eine eventuelle 
Ersatzaufforstung geprüft; sie ist bereits als Waldbestand gewertet und damit 
nicht geeignet und nicht anrechenbar. Die spezielle Ausgestaltung etwaiger 
Ersatzaufforstung wird in der forstrechtlichen Genehmigung behandelt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Diese Anregungen betreffen die Planungs- und Handlungsebene der 
verbindlichen Bauleitplanung und sind nicht Gegenstand der Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
 

 


